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Autobank Aktiengesellschaft 

Wien, FN 45280 p 

ISIN AT0000A0K1J1 

 

 

E i n l a d u n g  

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, den 26. Juni 2019, um 14 Uhr  

in den Räumlichkeiten der  

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

QBC 4 - Am Belvedere 4 

Eingang Karl-Popper-Straße 4, 1100 Wien, 

 

 

TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht 

und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2018 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2018 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahresabschluss für das 

Geschäftsjahr 2020 

 

5. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zur 

Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im unausgenützten Umfang verbunden 

mit der neuen Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 

AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung 

des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende 

Satzungsänderung in § 5 Abs 5 

 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener 

Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und 

Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr 



 2 

verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG bis zu 

10 % des Grundkapitals auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der 

Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2019. 

 

 

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, 

somit ab dem 5. Juni 2019, gemäß § 108 AktG auf der eingetragenen Internetseite der 

Gesellschaft (www.autobank.at) veröffentlicht und werden auch in der Hauptversamm-

lung aufliegen: 

 

 Jahresabschluss mit Lagebericht 

 Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG 

jeweils für das Geschäftsjahr 2018 

 Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-6 

 Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu 

Tagesordnungspunkt 5 (Genehmigtes Kapital) 

 Satzungsgegenüberstellung zu Tagesordnungspunkt 5 

 Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht 

 vollständiger Text dieser Einberufung. 

 

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 

geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 16. Juni 2019 

(Nachweisstichtag). 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag 

Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. 

 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung 

gemäß § 10a AktG erforderlich, die der Gesellschaft spätestens am 21. Juni 2019 aus-

schließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss: 

 

per Post: Autobank Aktiengesellschaft 

 z. H. Frau Claudia Beyer-Hofirek 

 Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 

 1100 Wien 

per Telefax: +43 1 60190-113 

per E-Mail: claudia.beyer@autobank.at, wobei die Depotbestätigung, 

beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. 

http://www.autobank.at/
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Depotbestätigung gem. § 10a AktG 

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD 

auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehe-

nen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegen-

wärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorla-

ge bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.  

 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben ge-

nannten Nachweisstichtag 16. Juni 2019 beziehen. 

 

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegen-

genommen. 

 

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das 

Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptver-

sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen 

Person) schriftlich erteilt werden. Ein Vollmachtsformular ist auf der Homepage der 

Gesellschaft (www.autobank.at) abrufbar. 

 

Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder vorab der Gesell-

schaft an dieser Adresse zugehen: 

 

per Post: Autobank Aktiengesellschaft 

 z. H. Frau Claudia Beyer-Hofirek 

 Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 

 1100 Wien 

 

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wah-

rung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den 

Vorstand gestellt werden. 

 

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands für 

Anleger (kurz „IVA“), 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechts-

vertreter für weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur 

Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.autobank.at ein 

spezielles Vollmachtsformular abrufbar, wobei allfällige Weisungen direkt dem IVA 

http://www.autobank.at/
http://www.autobank.at/


 4 

bekannt zu geben sind. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktauf-

nahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43 664 213 87 40, Telefax 

+43 (0)1 876 33 43-39, oder E-Mail michael.knap@iva.or.at. 

 

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung 

Die Autobank Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre 

(insbesondere jene gemäß § 61 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Bankverbindung, Anzahl der Aktien des Aktionärs, sowie gegebenenfalls Name und 

Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden 

Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um 

den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 

ermöglichen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Führung des 

Aktienbuchs und die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptver-

sammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.  

 

Für die Verarbeitung ist die Autobank Aktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. 

Die Autobank Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der 

Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, 

Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Autobank 

Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der 

beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich 

nach Weisung der Autobank Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die 

Autobank Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen eine 

datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. 

 

Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre 

bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle an-

deren Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich 

vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch 

auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort, 

Beteiligungsverhältnis) einsehen. Autobank Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich 

verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das 

Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch 

einzureichen (§ 120 AktG). 

 

mailto:michael.knap@iva.or.at
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Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, 

für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit 

nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und 

Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- 

und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus 

Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen die 

Autobank Aktiengesellschaft oder umgekehrt von der Autobank Aktiengesellschaft 

gegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der 

Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit 

Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten 

während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu 

dessen rechtskräftiger Beendigung führen. 

 

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 

Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der 

DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Autobank Aktiengesellschaft 

unentgeltlich über die E-Mail-Adresse dsba@autobank.at  oder über die folgenden 

Kontaktdaten geltend machen: 

Autobank Aktiengesellschaft 

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien 

Per Telefax: +43 1 601 90-590 

 

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbe-

hörde nach Artikel 77 DSGVO zu.  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Inter-

netseite der Autobank Aktiengesellschaft https://www.autobank.at/datenschutz/ zu 

finden. 

 

Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identität am 

Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Rei-

sepass, Personalausweis) vorzulegen. Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangs-

kontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der 

Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 

13:30 Uhr.  

 

Wien, im Mai 2019 

 

Der Vorstand 

mailto:dsba@autobank.at
https://www.autobank.at/datenschutz/

